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Waldwegebenutzung 
für Gams pirschführer neu geregelt
Das Befahren der
Forstwege für Gamsjä-
ger ist neu geregelt
worden. Die Grundsät-
ze wurden bereits im
Wald-Wild-Strategie-
papier, welches am 15.
April unterzeichnet
wurde, festgelegt. In
der Folge wurde es

notwendig, die bisher
geltenden Bestim-
mungen anzupassen
bzw. abzuändern. 

Dies ist mit einem Rundschrei-
ben des Landeshauptmanns,
datiert mit 24. Juni 2008, ge-
schehen. Den Revierleitern ist
dieses Rundschreiben bereits
übermittelt worden. 

Was ist neu?

In Zukunft werden zusätzlich
zu den Pirschführerausweisen
für jedes Revier Erkennungs-
plaketten ausgestellt, und
zwar in einer an die Gamsab-
schüsse gekoppelten Anzahl.
Ein Revier mit bis zu sechs
genehmigten Gamsabschüssen
erhält zwei Plaketten, mit sie-
ben bis neun Abschüssen drei

Plaketten, mit zehn bis sech-
zehn Abschüssen vier Plaket-
ten, mit siebzehn bis zwanzig
fünf, mit 21 bis 24 sechs, mit
25 bis 30 Gamsabschüssen
sieben Plaketten und ab dem
31. Gamsabschuss wird eine
zusätzliche Plakette je zehn
zusätzlich freigegebene Gams-
abschüsse gewährt. 
Diese Plaketten tragen als
Aufschrift den Reviernamen

Alois Oberkalmsteiner 1975 Sarntal
Peter Nicolai Parschalk  1976 Prad am Stilfser Joch
Martin Penn 1964 Barbian
Robert Pircher 1968 Kastelbell-Tschars
Johann Plangger 1956 Senden (Deutschland)
Josef Plattner 1956 Freienfeld
Gerd Platzer 1973 Latsch
Reinhold Josef Platzer  1965 Schluderns
Gustavo Pradella 1956 Toblach
Karl Premer 1947 Lana
Hubert Premstaller 1975 Sarntal
Johann Gottfried Premstaller 1972 Sarntal
Hansjörg Punt 1974 Mals
Viktoria Rainer 1985 Schnals
Johann Rechenmacher 1974 Schlanders
Michael Reinstadler 1984 Stilfs
Petra Reinstadler 1986 Stilfs
Manfred Schnitzer 1979 Partschins
Florian Schölzhorn 1967 Ratschings
Klaus Schönweger 1990 Tirol
Egon Schweiggl 1983 Kurtatsch
Franz Schwienbacher 1972 Ulten
Ivo Plinio Simonetti  1951 Forno Di Zoldo (Bl)
Manuel Stadler 1984 Prad am Stilfser Joch

Urban Steiner 1988 Sarntal
Karl Bartl Stofner  1975 Sarntal
Georg Telser 1988 Mals
Stefan Thaler 1981 Sarntal
Klaus Ties 1973 Enneberg
Erich Josef Totmoser  1969 Innichen
Egon Tragust 1960 Latsch
Günther Tschiggfrei 1976 Mals
Martin Vikoler 1981 Lajen
Erich Vill 1960 Schlanders
Paul Vögele 1983 Bruneck
Matthias Waldner 1986 Glurns
Stefan Waldner 1982 Kastelbell-Tschars
Florian Wallnöfer 1976 Prad am Stilfser Joch
Marcel Wallnöfer 1988 Schluderns
Rupert Weissteiner 1980 Vintl
Olaf Wessel 1964 Naturns
Benedikt Widmann 1984 Rodeneck
Günther Wieser 1976 Lajen
Ringo Windegger 1975 St. Pankraz
Brigitte Windisch 1961 Tisens
Kurt Zischg 1987 Stilfs
Armin Zöggeler 1974 Lana
Florian Zöschg 1960 Ulten

Gebühren für den Jagdgewehrschein
Damit der Jagdgewehrschein gültig ist, d.h. zum Tragen der
Waffen ermächtigt, muss jährlich die geforderte Konzessions-
gebühr eingezahlt werden. Sie beträgt € 173,16 und ist auf
das Postkontokorrent 8003 (»Concessioni governative«) einzu-
zahlen. 
Die Gebühr für das Büchlein des Jagdgewehrscheins, einzuzah-
len bei der Erstausstellung des Jagdgewehrscheins und bei je-
der alle sechs Jahre fälligen Erneuerung, beträgt neuerdings 
€ 1,45 (bisher € 1,42). 

Wer um die Ausstellung des europäischen Feuerwaffenpasses
ansucht, muss für das beantragte Dokument € 2,00 einzahlen.
Die beiden letztgenannten Beträge sind auf das Postkontokor-
rent der Quästur 15073398 einzuzahlen.
Wer den Jagdgewehrschein nicht benutzt, weil er mit der Jagd
vorübergehend aussetzt, braucht die Konzessionsgebühr nicht
einzuzahlen.
Nähere Auskünfte dazu erteilt das Büro des SJV (Tel. 0471 97
56 08, Fax 0471 97 37 86, jagdverband@dnet.it).

20

JÄGER
ZEITUNG
3/2008



mitteilungen

sowie eine Nummer. 
Ein Beispiel: Aldein hat heuer
20 Gamsabschüsse frei. Dafür
stehen dem Revier fünf Er-
kennungsplaketten zu. Aldein
hat aber neun Gamspirschfüh-
rer. Nach der bisherigen Re-
gelung hätten der zuständigen
Forststation jene fünf Pirsch-
führer namentlich mitgeteilt
werden müssen, welche zum
Befahren der Forststraßen
berechtigt sind. Mit der neuen
Regelung können alle neun
Pirschführer die Forststraßen
benutzen, aber nie mehr als
fünf gleichzeitig. Denn zusätz-
lich zum Pirschführerausweis
muss beim Befahren der
Forststraßen auch die Erken-
nungsplakette mitgeführt
werden, und sie wird dann
auch hinter der Windschutz-
scheibe des im Revier gepark-
ten Autos ausgelegt. Der
Jagdverband wird der Forst-
behörde mitteilen, dass für
das Revier Aldein fünf Erken-
nungsplaketten ausgegeben
wurden. Die neun Pirschfüh-
rer müssen sich die Plaketten
bei Bedarf untereinander wei-
tergeben. Das Revier wird
sich diesbezüglich zu organi-
sieren wissen. 

Im Rundschreiben des Landes-
hauptmanns heißt es im ver-
fügenden Teil:
Nach den bisherigen Erfah-
rungen sind höchst selten alle
Gamsbegleiter eines Reviers
gleichzeitig unterwegs. Mit
dem – am 15. April 2008 von
der Abteilung Forstwirtschaft
und dem SJV unterschriebe-
nen – Strategiepapier zur
Entschärfung der Wald-Wild-
Frage hat man deshalb verein-
bart, die Beschränkung der
Fahrbewilligungen gemäß
vorhin erwähntem D.LH. Nr.
29/92 nicht namentlich, son-
dern über eigene fortlaufend
nummerierte Erkennungsaus-
weise zu überwachen. Des-
halb stellt der SJV ab 2008
nummerierte Erkennungspla-
ketten aus, welche das Erken-

nungszeichen für Forstwege
ersetzen, falls

a) der SJV oder der Revierlei-
ter alljährlich vor dem 1.
August der gebietsmäßig
zuständigen Forststation
schriftlich die Anzahl der
ausgestellten Erkennungs-
plaketten mitteilt,

b) für jedes einzelne Revier
nur folgende Höchstanzahl
an nummerierten Erken-
nungsplaketten ausgestellt
wird:
bis 6 Gamsabschüsse

2 Begleiter
7–9 Gamsabschüsse

3 Begleiter
10–16 Gamsabschüsse

4 Begleiter
17–20 Gamsabschüsse

5 Begleiter
21–24 Gamsabschüsse

6 Begleiter
25–30 Gamsabschüsse

7 Begleiter
ab 31Gamsabschüsse

1 zusätzlicher Beglei-
ter je 10 freigegebene
Gamsen

c) der jeweilige Abschussplan
noch nicht erfüllt ist. Bei ei-
ner etwaigen Sonderjagd-
zeit auf Gamsen kommt
diese Einschränkung nicht
zur Anwendung. Diesbe-
züglich siehe folgenden

Punkt »Sonderjagdzeit auf
Gamsen«!

Die Einschränkung gemäß vo-
rausgehendem Punkt c) gilt
auch für die vom Amt für
Jagd und Fischerei ausgestell-
ten Begleitscheine, welche als
solche das Erkennungszeichen
ersetzen.
Hat die Landesverwaltung ei-
ne Schranke mit Schloss an-
bringen lassen, und haben
sich die Eigentümer der im je-
weiligen Revier gelegenen
Forstwege oder deren  ge-
setzliche Vertreter nicht in-
nerhalb Jänner des Bezugs-
jahres schriftlich gegen das
Befahren des betreffenden
Weges durch Dritte geäußert
bzw. eine Beteiligung an den
Instandhaltungskosten gefor-
dert, übergibt die Forststation
oder der Schlüsselverwalter
eine Anzahl von Schlüsseln,
welche den Angaben in der
obigen Tabelle entspricht.
Letztere sind alljährlich vor
Weihnachten der jeweiligen
Forststation zurückzugeben.
Bei Befahren der für den Ver-
kehr gesperrten Forstwege
muss die nummerierte Erken-
nungsplakette hinter der
Windschutzscheibe gut sicht-
bar ausgelegt sein sowie je-
derzeit auf Anforderung den
Kontrollorganen vorgezeigt
werden.
Der Gamsbegleiter darf jeden-

falls während der Jagdzeit für
Gams nur in Begleitung des
Jägers, der im Besitze einer
Sonderbewilligung für diese
Wildart ist, auf den gesperr-
ten Straßen fahren.

Sonderjagdzeit auf
Gamsen
Mit Dekret des Landesrates
für Forstwesen Nr. 200/06
sind die Gamspirschbegleiter
des Pustertales sowie der
Jagdbezirke Brixen, Bozen
und Unterland ermächtigt
worden, vom 1. Mai bis 15.
Dezember eines jeden Jahres
alleine räudebefallene und
verdächtige Gamsen zu erle-
gen. Somit sind die vom Amt
für Jagd und Fischerei nam-
haft gemachten Gamspirsch-
führer ermächtigt, im Räude-
gebiet südlich der Pustertaler
Talfurche sowie flussabwärts
von Brixen auf der orogra-
phisch linken Seite von Eisack
und Etsch ab 1. Mai die jewei-
ligen Forstwege auch alleine
zu befahren.

Das vorliegende Schreiben er-
setzt das eigene Rundschrei-
ben vom 5. Juni 2000, 
Prot. Nr. 2189/HE/rs, sowie
die Punkte 1) und 2) des 
eigenen Rundschreibens 5/04
vom 30. Juli 2004, Prot.
Nr. 32.0/84.07.4.
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ßen. Neben dem Pirschfüh-

rerausweis ist eine Erken-

nungsplakette mitzuführen

und auszulegen. 



Bereits im vergangenen No-
vember fand in Neumarkt ein
Treffen zwischen der Forstbe-
hörde und dem Jagdverband
statt. Einer früheren Verein-
barung gemäß sollte in gewis-
sen Abständen zwischen Jagd
und Forst ein Meinungsaus-
tausch stattfinden. Aus dem
letztjährigen Treffen ist als
Ergebnis ein Dokument her-
vorgegangen, das als Wald-
Wild-Strategiepapier die Wei-
chen für die Entflechtung der
sogenannten Wald-Wild-Pro-
blematik stellen soll. Am 15.
April ist das Dokument vom
Direktor der Abteilung Forst-
wirtschaft Paul Profanter und
dem LJM Klaus Stocker un-
terzeichnet worden. In der
Folge der Wortlaut des Doku-
mentes, welches später auch
Eingang in die Landesjagdord-
nung finden wird.

Strategiepapier zur
Entschärfung der
Wald-Wild-Frage
Vorbemerkung: 
Die Forstbehörde agiert und
die Jäger jagen auf fremdem
Grund und Boden. Diese Tat-

sache ist bei sämtlichen aufge-
listeten Maßnahmen zu be-
rücksichtigen, zumal die Ver-
wirklichung verschiedener Ini-
tiativen nur im Einvernehmen
mit den Grundeigentümern
möglich ist.

a) Waldverträgliche Wild-
bewirtschaftungsmaß-
nahmen

a.1) Noch stärkere Sensibili-
sierung der Jägerschaft und
allgemein der Bevölkerung so-
wie Steigerung des Problem-
bewusstseins, dass in be-
stimmten Situationen akuter
Handlungsbedarf gegeben ist.
Deshalb einmal der Appell an
die Jäger der Basis sowie an
die Jagdschutzorgane, den
Abschuss von weiblichen Cer-
viden ernst zu nehmen. Dane-
ben die Aufforderung an
sämtliche Reviere, durch die
Beseitigung von eventuell vor-
handenen internen Hemm-
schwellen bzw. künstlichen
Bremsen sowie allgemein
durch Anreize auch wirt-
schaftlicher Natur den Kahl-
wild- bzw. den Rehgeißen ab-
schuss zu fördern. Schließlich
ist das Problembewusstsein
durch gemeinsame Begehun-

gen an Ort u. Stelle zu för-
dern, falls die Forstbehörde
solche Lokalaugenscheine für
notwendig und zweckmäßig
erachtet.
Das Problemwild ist in erster
Linie das Rotwild; lokal und in
sensiblen Lebensräumen kön-
nen auch Reh- und Gamswild
Probleme verursachen. 
Die Problematik ist den be-
troffenen Interessengruppen
zum Teil nur sehr schwer ver-
mittelbar. 
Gezielte Schulung, Fortbil-
dung und Einbeziehung der
Jagdschutzorgane im Sinne
der Umsetzung der Zielvorga-
ben und der entsprechenden
Maßnahmen.

a.2) Mehr Flexibilität bei den
Abschussplänen, um bei Be-
darf bzw. Notwendigkeit vo-
rübergehende stärkere Ent-
nahmen von Schalenwild zu
ermöglichen. Insbesondere ist
in allen »kritischen« Revieren
bzw. Revierteilen der Rot-
wildabschuss insgesamt
und/oder das Verhältnis zwi-
schen Hirschen und Kahlwild
bis auf 1:3 anzuheben, um
den nötigen Eingriff in den
weiblichen Bestand zu ge-

währleisten. Auch sind die Re-
vierleiter in geeigneter Form
rechtzeitig auf auffällige
Rückstände in der Abschuss-
planerfüllung hinzuweisen.
Die Flexibilität ist noch auszu-
bauen. So sind in den Pro-
blemrevieren mit starkem
Überhang an männlichem
Rotwild – in Abweichung von
den Hegerichtlinien sowie au-
ßerhalb der klassen spezifi-
schen Jagdzeit – von der Ab-
schussplankommission einjäh-
rige und mehrjährige Hirsche
zum Abschuss freizugeben.
Ein Überhang an männlichem
Rotwild darf aber nicht als
Vorwand benutzt werden, um
die Jagd auf vorhandenes
Kahlwild nicht durchzuführen.
Jedenfalls ist der Abschuss-
plan bezüglich Stückzahl und
Geschlechterverhältnis einzu-
halten. 
Wenn wegen ungünstiger
Witterungsbedingungen der
Rotwildabschuss nicht erfüllt
werden kann, so ist insbeson-
dere in Rotwildkerngebieten
der nicht getätigte Abschuss
bei günstigen Witterungs be-
dingungen nachzuholen.
Die jährlichen Rotwildzählun-
gen sollen neben anderen Kri-
terien als zusätzlicher und
nützlicher Indikator über die
Rotwilddichte weitergeführt
werden.
Die Abschusslisten und die Ab-
schusserfüllung sind durch die
Aufsichtsorgane vor allem bei
Verdacht auf »Papierabschüs-
se« zu überprüfen.
Bei Rotwildabschussplänen ist
zwischen bestandesbezoge-
nem Abschussplan und einer
»Abschussfreigabe« zu unter-
scheiden (zum Zwecke der
wirksamen Kontrolle auftre-
tenden oder durchwechseln-
den Rotwildes).
Bei wiederholter, und jeden-
falls bei in zwei aufeinander-
folgenden Jahren festgestell-
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schaffen. 



ter ungenügender Erfüllung
der Abschusspläne auf weibli-
che Cerviden, d.h., wenn der
entsprechende Abschussplan
zu weniger als 85% erfüllt
wird (nicht bei »Abschussfrei-
gabe«), sind die Jagdschutz-
organe verpflichtend in die
Abschussplanerfüllung einzu-
beziehen. 
Abschussplankommission: Die
Abschusspläne für das Scha-
lenwild sollen jährlich bei ei-
ner einzigen Sitzung im Früh-
jahr festgesetzt werden. Eine
zweite Sitzung im Spätsom-
mer/Herbst soll – neben der
Abschussgenehmigung für
Hühnervögel – dazu dienen,
eine Zwischenkontrolle über
die Abschuss plan erfüllung
vorzunehmen, auf Wildbelas-
tungen hinzuweisen, die Wild-
bewirtschaftung zu diskutie-
ren und die Weichen für die
Abschussplanung des folgen-
den Jahres zu stellen. Über
die Sitzungen sind Protokolle
zu verfassen, die an alle Teil-
nehmer zu verteilen sind.

a.3) Abgrenzung von Pro-
blemgebieten (z.B. starker
Verbiss oder Schäle) durch die
Abschussplan kommission, in
welchen auch führende Tiere
oder Geißen sowie Kälber und
Kitze erlegt werden dürfen.
Bei allen betroffenen Revieren
müssen grundsätzlich diese
Problemgebiete auf dem Ab-
schussplan der entsprechen-
den Schalenwildart angegeben
werden. Sollte dies nicht er-
folgt oder nicht möglich ge-
wesen sein, sind Problemge-
biete von der Behörde (Forst-
inspektorat oder Bezirksamt
für Landwirtschaft) zu bestä-
tigen.

a.4) Neue, Erfolg verspre-
chende Jagdmethoden wie et-
wa herbstliche Drückjagden
mit gleichzeitiger Besetzung
aller Ansitze und Hochstände
sind in die bereits gängigen
Jagdmethoden zu integrieren
und zu fördern.

a.5) Festlegung der Verbiss-
belastung durch Wild als
wichtigsten Weiser für den
Abschussplan neben der Ab-
schussstatistik über die vo-
rausgegangenen Jahre sowie
– soweit vorhanden – der
durch Rückrechnung über die
Geburten ermittelten Wildbe-
standsdaten. 
Wiederholung der Wildscha-
densinventur, wobei eine Dif-
ferenzierung hinsichtlich Wild-
schadenstyp, schadensverur-
sachende Wild- oder
Haustierart sowie ökonomi-
sche und ökologische Auswir-
kungen vorzunehmen ist. 

a.6) Beschränkung der Wild-
fütterung. Grundsätzliches
Auflassen der bestehenden
Rotwildfütterungen; begrün-
dete Ausnahmen können in
Absprache mit der Forstbe-
hörde und dem Grundeigentü-
mer festgelegt werden. In
Problemgebieten auch Auflas-
sung der Rehwildfütterungen.
Die Vorgaben zur Beschrän-
kung der Fütterung gelten
auch für die Eigenjagdreviere
sowie für die Wildschutz- und
Schongebiete. 
Verbot der Kraftfuttervorlage
zum Zwecke der Fütterung
für Schalenwild in allen Wild-
bezirken (Präzisierung des
Punktes 9.2 der Landesjagd-
ordnung).

a.7) Gemeinsam legen der
Südtiroler Bauernbund, der
Südtiroler Jagdverband, die
Forstbehörde und das Amt
für Jagd und Fischerei für die
»Rotwildreviere« jagdwirt-
schaftliche Zielsetzungen fest,
insbesondere zur Rotwildent-
wicklung, um ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Le-
bensraum und Wildbestand im
Sinne von Artikel 29 LG Nr.
21/1996 (Forstgesetz) und
Artikel 1 LG Nr. 14/1987
(Jagdgesetz) zu sichern. Die
Kontrolle erfolgt über geeig-
nete Kennzahlen, insbesonde-
re über entsprechende Ab-
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schusspläne und deren Erfül-
lung. Es wird eine Plattform
»Feld, Wald, Wild« eingerich-
tet, an welcher Südtiroler
Bauernbund, Südtiroler Jagd-
verband, Forstbehörde und
Amt für Jagd und Fischerei
vertreten sind, um die Zielset-
zungen dieses Strategiepa-
piers zu verfolgen, weiterzu-
entwickeln und umzusetzen.

b) Forstliche Initiativen zur
Lebensraumverbesse-
rung und zur Jagder-
leichterung

b.1) Beratung der Grundei-
gentümer mit dem Ziel, eine
wildfreundliche Waldwirt-
schaft zu erreichen. Daneben
auch eine aktive Unterstüt-
zung bei diesen Vorhaben,
insbesondere bei der Durch-
führung von Waldverbesse-
rungsprojekten. Konkret sind
vielfältig strukturierte Wälder
zu erhalten bzw. zu schaffen.
Daneben sollen die – großteils
im öffentlichen Besitz sich be-
findlichen – Niederwälder we-
der in Hochwälder umgewan-
delt noch aufgeforstet wer-
den. Und schließlich sind die
Verbiss gehölze zu fördern, so
z.B. durch eine entsprechende
Vorschreibung auch von
Nicht-Edellaub hölzern (Eber-
esche) bei Aufforstungen so-
wie durch bewussten Verzicht
auf deren Entnahme im Zuge
der Jungwuchs- und Di-
ckungspflege.

b.2) Erhalten von Waldlich-
tungen: Natürliche offene Flä-
chen – Moorgebiete genauso
wie Lawinen striche, welche
keine Siedlungen oder öffent-
liche Verkehrswege gefähr-
den – werden nicht aufge-
forstet. Desgleichen wird bei
den Grundeigentümern um
Verständnis für ein periodi-
sches Freischneiden von
Waldlichtungen bzw. die An-
legung von Schussschneisen
bei der Hiebsführung gewor-

ben, und es werden – soweit
möglich – solche Maßnahmen
gefördert.
Berücksichtigung dieser As-
pekte bei der Auszeige und
bei der Durchführung von
Waldverbes serungsarbeiten.

b.3) Unterstützung der Alm-
wirtschaft sowie der traditio-
nellen Beweidung offener Flä-
chen im oberen Waldgrenzbe-
reich z.B. durch
Wald-Weide-Trennungen so-
wie durch Entstrauchungen,
aber immer mit dem Ziel, den
positiven Grenzlinieneffekt zu
erhalten.

b.4) Vermeidung von größe-
ren Einzäunungen im Wald:
Kulturschutzzäune sind
höchstens für Flächen bis zu
einem Hektar zu errichten.
Dies auch im Hinblick auf die
Tatsache, dass solche Zäune
häufig auch eine Falle für
Hühnervögel darstellen. 
Bei der Errichtung von Wild-
gehegen im Waldbereich sind
das territorial zuständige
Forstinspektorat und der be-
troffene Revierleiter anzuhö-
ren. 

b.5) Jagdeinrichtungen sind
zuzulassen bzw. zu fördern:
Mit Einverständnis des Grund-
eigentümers sind Schuss-
schneisen freizugeben sowie
die Errichtung von Hochsitzen
und Wildäckern (auch als Kir-
rungen für das Schalenwild)
zu unterstützen. In diesem
Sinne sind Böschungen sowie
eventuell andere bei Wege-
bauten sich anbietende Flä-
chen mit Wildäsungsmischun-
gen zu begrünen. Wie überall
ist natürlich ein gutes Einver-
nehmen zwischen den Grund-
eigentümern, den Jägern so-
wie den Förstern die Grund-
voraussetzung, damit solche
Vorhaben verwirklicht werden
können.
Nicht mehr benutzte Einrich-
tungen sind vollständig zu
entfernen.

b.6) Öffnung der Waldwege
für die Bringung allen erleg-
ten Rotwildes. Sofern sich die
Eigentümer der Straße nicht
schriftlich gegen eine Bewilli-
gung aussprechen, soll die
Fahrt zum bereits erlegten
Rotwild sowie der Abtrans-
port (bei der Rückfahrt muss
sich der Wildkörper im Wagen
befinden) ohne eigene be-
hördliche Genehmigung er-
laubt sein bzw. das Vorhan-
densein des erlegten Stückes
Rotwild sollte die vorgeschrie-
bene Ermächtigung ersetzen.
Bei ermächtigter Nachsuche
gilt diese Ermächtigung als
Fahrgenehmigung (mündliche
Ermächti gung durch den Re-
vierleiter).

b.7) Aktiver Beitrag zum
Schutz der Lebensräume.
Durch die gesellschaftlichen
Anforderungen und Bedürf-
nisse gehen laufend wertvolle
Wildlebensräume verloren. Es
braucht gemeinsame Aktionen
zwischen Jägerschaft, Grund-
besitzer und Forst, um diese
Lebensräume nachhaltig zu
schützen. Ruhezonen und
Wintereinstände dürfen nicht
durch Störungen beeinträch-
tigt werden (Hub schrauber,
Motorschlitten, Motorräder,
Skitourengeher, Schneeschuh-
touristen …). Der Jagdver-
band sensi bilisiert seine Mit-
glieder, auf Maßnahmen und
Aktivitäten zu verzichten, die
eindeutig zur Störung der Le-
bensräume beitragen (Ver-
wendung von Quad, Moto-
cross, Motorschlitten, Hub-
schrauber). Die Abteilung
Forstwirtschaft überprüft die
gesetzlichen Möglichkeiten
zur Umsetzung dieser Maß-
nahmen.

b.8) Landesgesetz Nr.
10/1990 - Befahren gesperr-
ter Wege

Erkennungszeichen für Jagd-
zwecke können nur vom zu-
ständigen Forstinspektorat

laut geltendem Landesgesetz
ausgestellt werden. Sonderge-
nehmigungen (Gamsbegleiter,
Abtransport von erlegtem
Rotwild, Gültigkeit der Erken-
nungszeichen zur Erlegung
von Rotwild) sind mit Rund-
schreiben 5/04 geklärt wor-
den.

Für die Erlegung von Rotwild
ist die Anzahl der Erken-
nungszeichen an die Revierflä-
che und zusätzlich an die Ab-
schusszahlen zu koppeln. Bei
zehn bis zwanzig Rotwildab-
schüssen soll eine zusätzliche
Fahrgenehmigung ausgegeben
werden, bei 21 bis 30 Ab-
schüssen eine weitere usf. bis
maximal fünf pro Revier. 

Fahrbewilligungen für Gams -
pirschführer: Der Südtiroler
Jagdverband stellt zusätzlich
zu den namentlichen Pirsch-
führerausweisen nummerierte
Erkennungsplaketten aus,
Letztere in der von der ge-
mäß Anlage A) zum Gesetz
Nr. 10 vom 8. Mai 1990 fest-
gelegten Anzahl. Den einzel-
nen Forststationen werden
die ausgestellten namentlichen
Gamspirschführerausweise
und die Erkennungsplaketten
Revier für Revier rechtzeitig
vor Beginn der Gamsjagd mit-
geteilt. Diese nummerierten
Erkennungsplaketten müssen
zusammen mit dem namentli-
chen Pirschführerausweis im
Fall des Befahrens eines Wald-
weges im Auto ausgelegt wer-
den (Diese Neuregelung be-
dingt eine Änderung des
Rundschreibens des Landes-
hauptmanns vom 05.06.2000
und wird erst nach Vorliegen
eines neuen entsprechenden
Rundschreibens gültig). 
Der Gamsbegleiter darf nur
während der Jagdzeit für
Gamswild und nur in Beglei-
tung des Jägers, der im Be-
sitze der Abschussgenehmi-
gung für diese Wildart ist,
auf den gesperrten Waldwe-
gen fahren.
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